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WIENERLANDTAG

Sitzungvom19 .Juli1928.
Präsident Zimmerleröffnet die Sitzungum1/4 5 Uhrnachmittags

Es wird zunächst das Wiener Theatergesetz in Verhändlunggezogn .
BerichterstatterDr .Dannebergbemerkt,dassdasvorliegendeGe-¬

setz in der Oeffentlichkeit zwarTheatergesetzgenanntwird ,dass esaber
weitdarüberhinausdie VeranstaltungvonVergnügungenüberhauptregelt .
DieArbeitder Kommissionwurdedadurchwesentlicherleichtert ,dassihr
einbesonderssorgfältigausgearbeiteterEntwurfvorlag ,wofürderBe-¬
richterstatterdemMagistratsdirektor ,demSenatsratKlausundOberbaurat
DrahowzaldenDankausprüchDerBerichtserstatterbesprichtsodanndie
einzelneninderKommissionzurErörterunggelangtengrundsätzlichenFra¬
gen .DieausserhalbdesWienerLandtagsgeäusserteMeinung,dassdemLand-¬

RechtdasGesetzzu beschliessen ,nicht zusteht ,sttag ein
lächerlich .In der Kommissionwurde die Frage aufgeworfen ,ob derLahdtag

berechtigtist ,durcheinsolchesGesetzindieKompetenzderBundespo¬
lizeibehördeneinzugreifenundDingezuregeln ,diebisherindieKompe-¬
tenz der Bundespolizei gefallen sind .Diejenigen ,die dieses Rechtbe¬

zweifeln,berufensichaufden§10desVerfassungsübergangsgesetzes,ine
demes heisst ,dass die bestehendenstaatlichen PolizeibehördenBundes¬
behördenwerdenundihre bisherigen Geschäfteals Bundesgesetzefort - ¬
führen .Dieser§,dernichtsanderessagenwollte,alsdassdiefrüheren
Staatsbehärdenin Bundesbehördenumgewandeltwerden ,ist vonderBundes-¬
regierung nachherso ausgelegt worden ,dass er eine materielleBedeutung
in demSinne habe ,dass die Kompetenzundder WirkungsbereichderBundes-¬
polizeibehörde unantastbar bleiben müssegegenüber jeglicher Landesge .
setzgebungauchin denjenigenFragen ,in denennachdenB,stimmungender

BundesverfassungdasLandesgesetznunmehrkompetentgewordenist .DieBuh-¬
desregierung hat mit dieser ihrer Rechtauffassung schon einmal als sie
sich anlässlichdesKinogesetzesgeltendmachtevordemVerfassungsgericht
hofUnrechtbehalten ,unddie entgegengesetzevonder MehrheitdesWiener
Landtages vertretene Rechtsauffassung kann demnachals geltende Rechts¬

ansicht bezeichnet werden .Es ist in der Kommissionweiters die Frageauf - ¬
geworffen ,warummannicht ,auh wennmanden Standpunktder Mehrheitver - ¬
trete ,die PolizeidurchdiesesGesetzmitFunktionenbetraue .Dazuist
zu sagen ,dass ein Landberechtigt und verpflichtet ist ,vor allemseine
Organein seinemDienst zu verwenden .Dazukommt ,dass die Verwendungvon

Bundesorganen für Landesdienste seine Schwderigkeiten hat .Während es sonst

bei den Behördenvonder oberenzur unteren ein erzwingbaresWeisungs¬

rechtgibt ,insbesondereeinWeisungsrechtderBundesregierunggegenüber
demLandeshauptmanngibt es kein solcheserzwingbaresWeisungsrechtdes
Landesgegenübereiner Bundesbehörde .Dasschliesst schoneinegeordnete
Amtsführungausundesmüsstenzuerstallemöglichenverfassungsrecht-¬
lichenVoraussetzungengeschaffenwerden,damiteineBundesbehördefür
Landesdiensteverwendetwerdenkann .DerBerichterstattertritt sodann
derin derKommissiongeäussertenMeinungentgegen,dassdurchdiesesGe-¬
satzalle anderenVorschriftendiemitdemTheater -undVergnügungswesen
imZusammengangstehenaufgehobenwerdenundbezeichnetdieseAnschauung

als rechtsirrtümlich .Die Aufhebung bestehender Vorschriften muss in einem
Gesetzausdrücklicherfolgen undselbstverständlich ist esausgeschlos¬
sen ,dass ein Landesgesetz Vorschriften ,die in einemBundesgesetzenthal - ¬

tensind ,aufhebt.

Hincishtlich des Inhaltes des Jesttzes verweist Dr .Danneberg
drucktauf densehr eingehenden/berichtdes Berichterstatters .ImBesonderesnhebt

er hervor ,dass das Gesetzkonzessionierte Betriebe undBetriebeunterschei -¬
det ,die bloss angemeldetwerdenmüssen .DasRechtsinstitut der Lizenzdas
bisher bestandenhat ,eine sehr grosseRollegespielt hat undder Polizeiei - ¬

nengrossenWirkungskreisin diesen Fragengegebenhat ,fällt vollständig
weg. Esist alsonichtso ,dassderMagistrathiereineFunktionderPolizei
übernimmt ,dieseFunktionderPolizei ,Lizenzenzugeben,hörtüberhauptauf.
DasGesetzenthält eine taxative Aufzählungder anmeldepflichtigenBetrie -¬

be sodass neuartige Betriebe ,die in Zukunft entstehen ,konzessionspflich¬
tigseinwerden.EinsehrgrosserTeildesGesetzesenthälttechnischeBe-¬
stimmungenundzwarist dieserTeilsehrsorgfältiggearbeitet .Erstützt
sich auf die Erfahrungen ,die manin denletzten zwanzigJahrenbei unsund
in DeutschlandgemachthatundaufdieB,stimmungendesreichsdeutschenGe-¬
setzes .§ 119regelt die wichtigeFrage ,wiediese technischenBestimmungen
aufbestehendeBetriebeanzuwendensindundgehthiebeivondemGedanken
aus ,dassbestehendenBetriebennichtüberflüssigewirtschaftlicheErschwe-¬
rungenbereitetwerdensollen .Abänderungsanträgesoweitsie nichtdiegrund¬
sätzlichen Fragen des Gesetzes betreffen ,sind im wesentlichen imVerlaufe
der Kommissionsverhandlungennicht gestellt worden ,eine ReihevonAnträgen
wurdeangenommen .ZumSchlusse stellt Dr .Dannebergfest ,dass wehlselten

bei
eine so komplizierteMateriedenInteressentenso freudigeAufnahmege- ¬
fundenhat .NurganzwenigeGruppenverhalten sich ablehnend ,währendein

mühseligenVerhandlungengelungenist ,åneinerReihevonFragenzuKom-¬
promissformelnzu kommen .Es ist ein Gesetz ,das einen grossen Teilder
Interessentenbefriedigt ,andererseitsaberauchdenInteressendesbreiten
Publikumdgerechtzuwerdenvermag .DerBerichterstatterersuchtindie
Generaldebatteeinzugehen.( LebhafterBeifallbei derMehrheit).

Es wird in die Generaldebatteeingegangen.
Zunächstwirdfür folgendeAnträgedes AbgeordnetenAltdie

Unterstützungsfragegestellt .
Im§ 8 ,Absatz1,hatesimerstenSatzstatt "nichtlängerals

einenMonat"zulauten"nichtlängerals dreissigTage".
DieAbsätze3,1,5,9,11,13,14,15und18sowieder letzteSatz

des §12
des Absatzes12 undder erste Satz des Absatzes16/habenzuentfallen !

„ DerzweiteSatzdesAbsatzes3des§5hhatzuentfallen".
stehen daher inVerhandlungieseAnträgewerdengenügendunterstütztund

Abg .Rummelhardtbezeichnet das Referat des Abg .Dr .Danneberg
als ein ReferatdergewagtenBehauptungen .WaszunächstderHinweisdesPe¬
ferenten auf die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes in der Fragedes
Kinogesetzesbetrifft ,so sei nach der Meinungdes Rednerszu erwägen ,ob
seitens desVertretersder BundesregierungdamalswirklichalleMomente
hervorgehobenwurden ,die zur Beurteilungder Verfassungsmöglichkeithätten
vhervorgehoben werden müssen und es steht nur zu hoffen ,dass wenndie
Bundesregierung gegen das T,eatergesetz Einspruch erhebt ,der Vertreter des

Bundeskanzleramtesaufalle für dieBeurteilungderVerfassungsmöglichkei
massgebendenMomenteRücksichtnehmenwird .Wennder Referentbehauptet
§ 10desVerfassungsübergangsgesetzeshabenurdenSinn ,dassdieBeaatliche
Behördenin ZukunftBundesbehördenheissensollen ,so sollte dieseBehaup
tungnichtso apodiktischaufgestelltwerden ,wenndie Mehrheitdarangeht
durchdiesesGesetzeineneminentenVerfassungsbruchzubegehen.Seit1850
führt die Polizei die Aufsicht über die Theater und das Spektakelwesen .Der

Rednertrete hier nicht als ein Anwaltder Bundespolizeiauf ,erkritisie
re dieganzeAngelegenheitnurvomStandpunktderSicherheitundderWohl¬
fahrt des PublikumsundvomStandpunktdes geringenVertrauenszueiner
Wache ,die an Stelle der Bundespolizei in Wieneret geschaffen werdensoll - ¬
AuchimArtikel10PunktIhdesBundesverfassungsgestzesheisstesausdrücke
lichBundespolizeiundBundesgendarmeriesindeineAngelegenheitinder



ZweiterBogen.
demBundeGesetzgebungundVollziehungzusteht.WederdasLandWiennoch
ein anderes Landhat das Recht der Bundespolizei Rechte wegzunehmen ,die
ihrnachderBundesverfassungzustehen.WirmüssengegendieseVerletzung
derVerfassungaufdasLebhaftesteprotestieren.Artikel8desEinführung:

rungs - ¬gestzeszudenVerwaltungsverfahngesetzensetztanStelledesPrügel-¬
patænteseineVerordnungin derklarunddeutlichgesagtist ,dassdie
StörunganöffentlichenOrten,dortwoeineBundespolizeibestehtvondie
ser zu bestrafenist .In Wienbestehteine BundespolizeiTheater ,Varietee
undZirkussesindöffentlicheOrteundwerdortstört ,kanndahernicht
durchGemeindeorgane,sondernmussdurchdieBundespolizeizurRechene
schaftgezogenwerden.SiewolleneinverfassungsiwdrigesGesotzbeschlies
sen und wirkönnenals eine Partei ,die auf eine Verfassunghält ,das
nichtzugeben.InWirklichkeitstehtdieSchaffungdiesesGesetzeiminni-¬
genZusammenhangzuihremVerhältniszurBundespolizei .AlleBestimmungen
dievielleichtbeiflüchtigerDurchsichtalssachlichangesehenwerden
könntensindvondemBestrebenbeschaffen,dieBundespolizeivomöffent-¬
lichenSicherheitsdienstin denVergnügungslokalenauszuschalten.Dasist
amsserordentlichfrivol .SiewerdendielangjährigenErfahrungenderBun-¬
despolizeinichtersetzenkönnendurcheineerstvorkurzerZeitgeschaf-¬
feneGemeindeschutzwachederalleQualitätengehlendieeinVertrauen
zu ihr begründenkönnen ,wiees die WienerBevölkerungmit Rechtseit
vielenJahrenzurWienerBundespolizeihat(LebhafterBeifallberder. L.
Abg.RummelhardtbestreitetdieBehauptungdesRefernnten,dassdemBür-¬
germeisteralsLandeshauptmanneinWeisungsrechtgegenüberderPolizei

nichtzustehe.DerBürgermeisterhatdasRechtsichüberdieBundespoli-¬
zei zu beschwerenwennsie berechtigten Weisungennicht Folge leistet ,ja
erkanneinedisziplinäreBehandlungjenerOrganeverlangen,dieeiner
imgesetzbegründetenWeisungnichtnachkommen .
UeberdasMotiv ,dasSiezudemGesetzveranlassthat ,werdendieAbgeprd-¬
netendesWienerLandtagesunddieOeffentlichkeitin Unklarengehalten.
Ichkannnichtglauben,dassderMachtdünkeldesLandesamtsdirektorsHartl
unddieEitelkeitdesLandeshaupfmannesSeitzsowieIhrHassgegendiePo-¬
lizeidasGesetzveranlassthabensollen.WenndieBevölkerunginderFrage
desMieterschutzesklarsehenwird ,dannwirdsie sichihrerMachtgelüste
zuerwehrenwissen .AbertrotzIhresHassesgegendiePolizeifürchtenSie
diese ,dennsonsthättenSieunsereAnträge,auchdiePolizeizurEnquete
zuläden,nichtabgelehnt.SiehabendasfachlicheUrteilderPolizeigefürch
tet ,dasgezeigthätte ,wiefrivoldiesesGesetzgemachtwurdeSieladenda-¬
miteineschwereVerantwortungaufsich ,ichwarneSie ,denneskannauch
derLandeshauptmannvonWienvordemStrafgerichtshofzurVerantwortungge-¬
zogenwerden.GegendasGesetzsprechenabernichtnurverfassungsrechtliche
Bedenken,sondernauchschwerewirtschaftliche.DasGesetzhatVerschär-¬
fungen ,die nicht notwenngsind .Auchdie Arbeiterkammersieht in ihneneine

schwereGefahrfürdieAngestelltenundhatin ihremGutachtenerklärt ,
dasssie sichmitdemGesetznichteinverstandenerklärenkönne- Auchbe-¬
züglichdermoralischenEignungeinesKonzessionswerbersist dieArbeiter-¬
kammereinerMeinungmituns ,Wirhabenunsin derKommissionwiederholt
durchEinbringungvonAnträgenbemüht,dieVerlässlichkeitdesKonzessions-¬
werberszudefinieren.InIhremHassgegendiePolizeiverzichtenSieaber
aufdenLeumunddesKonzessionswerbers.Dasist eineArtderGeschäfts-¬
führung,diemanalsverwerflichbezeichnenmuss.Wirkönnendavonnichtab¬
gehen ,dassdieUnbescholtenheiteinesKonzessionswerbersbehördlichfest-¬
gestelltseinmuss.DerZentralverbandderösterreichischenVergnügungsdi¬

den

Notschmeigleichkommt.SowerdendurchdasGesetz/VolksmusikerndieExis¬
tenzberechtigungentzogen.DieseLeutesindaltebodenständigeWienerund
dürfendurchdasGesetznichteinfachinsVersorgungshausgejagdwerden,

Deshalbstelle ichauchfolgendenResolutionsantrag:
DenderzeitigenLizenzinhabernsinddieProduktionslizenzenbis

zuihremAblebenzubelassen,fallsnichtdieZurücknahmederLizenzoderdie
Betriebssperrenach§ 13desGesetzeserfolgenmuss.

SiemüssenebendieBetriebedreiteilen ,insolche ,dieAnzeige-¬
pflichtigsänd,diekonzessionspflichtigsind ,dieeinerLizenzbedürfen.Kei¬
neExistenzdarfdurchdasGesetzzugrundegehen.Abg.Rummelhardtschliesst
seineAusführungenmitderErklräung,dasser wegenderVerfassungswid-¬
rigkeitdesGesetzesundwegenderschwerenwirtschaftlichenundkünstlerie
schenBedenkengegendasGesetznichtstimmenkönne,undstelltdenAntrag,
dasGesetzandieKommissionzurückzuweisen .(Beifallbeider. . )

VorsitzenderPräsidentZimmeråstellthinsichtlichderbeiden
AnträgedesAbg.RummelhardtdieUnterstützungsfrage.BeideAnträgesindge-¬
nügendunterstützt,siestehendaherinVerhandlung.

Abg.GschladtbescäftigtsicheingehendmitderVerfassungsmässig-¬
keitdesGesetzes.DerMotivenberichtversucht,darüberdasPlenumzudüpieren
DasErkenntnisdesVerfassungsgerichtshofesinderKinofrageistfürdas
Theatergesetznichtmassgebend,dennauchderVerfassungsgerichtshofkann
sichirrenunddannistschliesslichauchdieMateriedesTheatergesetzes
eineganzanderealsdiedesKinogesetzes.DerRednerbesprichtdannausführ¬
lichdieverschiedenenAuslegungendes§10desVerfassungsübergangsge
setzes ,wobeier immerwiederdaraufverweist ,dassdie AusschaltungderBun¬
despoliæi eineVerfassungswidrigkeitist .Insbesondereberuftersichdarauf,
dassnachderkaiserlichenEntschliessungvom10 .Juli1850dieheutenoch
in Geltungist ,dieBundespolizeidieKompetenzfür dasTheater -undVer
gnügugswesenhat .Wenndie Mehrheiteinwendet ,nachunsererRechtsauffassung
würdeWienwenigerKompetenzhabenalsandereLänder,somussdazugesagt
werden,dassdemtatsächlichsoist ,dassdasbisherauchsowarunddass
nirgensinderVerfassungdieGleichheitdereinzelnenLändergewährleistet
ist .UmseineRechtsauffassungzustützen ,verweistderRednerweitersauf
dieMinisterialverordnungvom10,Dezember1850nwnonachdieAufrechterhal-¬
tungder öffentlichenOrdnungin Vergnügungsstättender Polizeiübertragen
ist .DieseVerordnungüberträgtauchdieVerleihungvonLizenzenderPolizei.
DassnunmehrdiesesRechtderPolizeigenommenwird,bedeutetfürvieleal-¬
te WienerFamilien,diedieWienerVolkskunstbishergepflegethabensofr
die WienerVolkssängereineschwerewirtschaftlicheSchädigung,dadiese
Leute ihre Existenz auf die Lizenzaufgebauthaben .Dassnunan Stelle der
LigenzdieblosseAnmeldunggenügensoll ,heisst ,dassnunmehrjedermann
mit jeder Art Veranstaltungauf das Publikumlosgelassenwerdenkann .Dasin
einerGrosstadtzumachen,isteineFrivolität.WennmandåeveralteteThea-¬
terbaugesetznovellierenwollte,hättemansichebenmiteinerNovellierung
diesesGesetzesbegnügenmüssen,aberdieGemeindertsmehrheithatsichnur
vonihrerHachsuchtgegendieWienerPolizeiunddemBestrebenleitenlassen
dieBundespolizeiinWienabzubauen.ZumSchlusseerklärtAbg.Gschladt,dass
derEntwurfvorallemwegenseinerverfassungswidrigenBestimmungengemäss
demAntrageRummelhardtandieKommissionrückverwiesenwerdenmüsse,(Lebhaf
terBeifallbeider. . )

Abg.PfeifferbezeichnetdasTheatergesetzalseinWerksozialde-¬
mokratischerParteipolitik.Esist lediglichvondemMachtdünkelunddem
MachthungerdersozialdemokratischenMehrheitdiktiert ,diedemMagistrat
aufKostenderPolizeieineReihevonBefugnissenzuschanzenwill .DerRed¬
nerbesprichtsehrausführlichden§2desGesetzesunderklärt,sosehr
manzugebenmüsse,dasseineLockerungdesKonzessionszwangesnotwendigwar,
LättedochnichteineSchrankenlosigkeitschlimmsterArtmwiesieim§2

rektorenhatandieKommissionmitgliedereineZuschriftgerichtet,dieeinemzumAusdruckkommt,Platzgreifendürfen.EsgibtnureineneinzigenAus-¬
schliessungsgrund,fürLeutediesichanmelden,nämlichderMangeleines
geeignetenLokals.WederderLeumungnochdiegeistigeundfinanzielleFä-¬
higkeitdesAnmeldendenkanngeprüftwerden.



DritterBogen.
Agg.Pfeifferwendetsichinsbesonderedagegen,dassganzgrosseVeran-
staltungen,tieFestzüge,grosseFussballveranstaltungen ,aviatischeundeineDisziplinargewaltgegeneinOrganderBundespolizeinichtzu.
AutoveranstaltungenaufGrundeinerblossenAnmeldungzuzulassensindOinedassein
aucheinen

GutachtenderPolizeieingeholtwird .DasGesetzbegehtbalsche-wistischenEingriffindasPrivatrechtdesKonzessio¬
närs.EssollderKonzessionäreinenStellvertreternurdannnehmenkönne:wennderMagistrateinverstandenist .AuchdieBegührenfrageistunge
klärtundesist wahrscheinlich,dassdoppelteGebührehentrichtetwer¬
denmüssen.Ganzeigenartigist dåsRegelungdesSicherheitsdienstes .Wenn
ervonderSchuwabesorgtwerdensoll ,dannstehtdasimkrassenGagen-¬
satz zudemEtlassdesBürgermeistersvom13 ,August1927andieMagis-¬

tratsdirektion,derausdrücklichanordnet,dassdieGemeindewachenur
fürdenOrdnungsdienstindenstädtischenUnternehmungen,Anstaltenund
Betriebenherangezogenwerdendarf .WennSiedieGemeindewachezumThea-derPolizeizukamen,ihrweggegommenwurden.Damalswarvoneinem15 .Juli
terdienstheranziehen,sowirddieserErlassgebrochen.DieSchuwahat
auchkeineMöglichkeiteinenTaschendiebzuarretieren .Dazubrauchtman
Organe,dieeinBrachiumhaben.MagistratsbeamtehabendieseMöglichkeit
nichtundsiewerdenalsoimmerwiederdiePolizei,dievonIhnenso
vielgeschmähtwird ,rufenmüssen.

Esistallgemeinbekannt,dassesunseremTheaterunter¬
nehmungensehrschlehhtgeht ,vorallem,weildieKaufkraftderBevöl-¬
kerungstarkgesunkenist .AberauchdieTatsache,dassvieleFamilien
mit ihren Wohnungenan die Peripheriegerücktsind unddieFahrtkosten
denTheaterbesuchverteuern,solltedazuführen,dassanderPeripherie
Spelmöglichkeitengeschaffenwerden.EineandereUrsachedesNiedergange
unsererTheateristindenSteuermassnahmenderGemeindezusuchen.Wenn
SiedendarbendenMitgliedernunsererTheaterhelfenwollen,dannmüssen
SiedieSteuernermässigen,damitdieTheaterdirektoteninderLagesind,
ihreInstitutezuführenundihrenAngestelltendasBrotzusichern(Bei¬
fall ) .AberderMehrheitist eshiernurumdieErweiterungderMacht
zutunSeitdem15 ,Juli1927habenSieeinealttestamentarischeRach¬
suchtgegenüberderPolizei,dievielleichtbeimReferentennochver-¬
ständlichscheint,jedochbeimLandeshauptmannundBürgermeister,der
sichgernalsechtenWienergibt ,unbegreiflichist .SeiteinemJahr
arbeitenSieununterbrochenaufdieUntergrabungderAutoritäthin.
DasmussinderBevölkerungeinenWirrwarrerzeugenundwennesdann
zueinemUnglückkommt,dannmüssenSiesichdieFolgenselbstzuschrei-¬
ben.SiehabenkeineGelegenheitvorübergehenlassenumgegendiePo-¬
lizei zuhetzen .Eswarnichtimmerso ,dennimJahre1919dawarenSie
mitdemVorgehenderPolizeinocheinverstanden.DiePolizeiistein
BundesorganundsiekannnurvonderBundesregierunginAnspruchgenom

menwerden.WeilIhnendasnichtpasst,darumdarfdiePolizeiindiesem
Gesetzentwurfnichterwähntwerden.EsistabereingroberFehler,wenn
Sieglauben,dassSiedamitdenPolizeigeisterschlagenhaben.Siehaben

AberSiediesanPolizeigeisteinfacheinrotesMäntelchenumgehängt.
irrensich ,wennSieglauben,dassauseinemKindMetternichseinKind
derFreiheitgewordenist .DieBundesregirungmussgegendiesesGesetz
Einsprucherhebenundwirsindüberzeugt,dassdieMehrheitundIhr
Referentgar nicht daranglauben ,dass dieses GesetzWirklichkeitwerder
wird .Ihnenist nurumeineDemonstrationgegendiePolizeizutun .Aus
aulendiesenGründenwerdenwirgegendiese Vorlagestimmen(Beifall ) .

DieGeneraldebatteist beendetundderReferentDr.
DannebergkommtaufdieverschiedenenEinwendungenzusprechen.Er
stelltvorallemfest ,dassinderBundesverfassungBestimmungenwaren,
diegarnichtwirksamgewordensind ,weilsiedurchdieneueVerfassung
aufgehobenwunden.WasdiePolizeianlangt,soistsieimmerverpflichtet
gewesen,demMagistratzuhelfen,wieumgelehrtderMagistratzurHil-

feleistungandiePolizeiverpflichtetist.DemLandeshauptmannsteht
Gewiss ,es ist richtig ,derLandeshauptmannkannsichüberWachorgane
beschweren.AberdaskannjederBundesgürgerauch.ObabereineDiszi
plinaruntersuchungeingeleitetwird ,dashängtvomBundeskanzleramtab,
DasistheutedergesetzlicheZustand,derdieVerwendungeinerBundes¬
behördefürdasLandsehrerschwert. WennvonderMinderheitdieFrage
aufgeworfenwurde,warummaneigentlichdiesesGesetzgemachthat ,dann
kanneinesolcheFragestellungnurWundernehmen.WirhabeneineBundes-¬
verfassung,derehKompetenzartikelnunmehrin Kraftgetretensind ,Da
durcherhältauchdasLandWienallerleiKompetenzen .Esschein“schon
vergessenwordenzusein ,dassderWienerLandtagschonvorlängerer
ZeiteinKinogesetzbeschlossenhat ,indemauchKompetenzen,diefrüher

nochkeineRede .AuchbeimTheatergesetznimmtdasLandWieneinfachal¬
leKompetenzeninAnspruchundichkannIhnenmitteilen,dasswirdies
auchweiterhintunwerden.(LebhafterBeifall).

WirsindüberzeugtdassauchdiesesGesetzindenLändern,
diekeinesozialdemokratischeMehrheithaben,nachgemachtwerdenwird.
Esistrichtig,indiesemTheatergesetzhatdiePolizeikeineFunktion.
SiehatallerdingsimZ,sammenhangmitdemTheaterallerleiFunktionen.

EineReihevonAemternwirdebenbeiderDurchführungdesGesetzes
zusammenwirken .BezüglichdesvomAbgeordnetenRummelhardterwähnten
GutachtensderWienerArbeiterkammerteilt derBerichterstattermit,
dassessichdanichtumeinGutachten,sondernnurumeinenBerichtge¬
handelthat .DieArbeiterkammerhat schonvorvielenWocheneinGutachten
erstattet,dassichdemGutachtendesBühnenvereines,derUnionundder
Musikerangeschlossenhat .DieseGutachtenhabenimGesetzauchihren
Niederschlaggefunden.WasdieFragederVerlässlichkeiteinesKonzes
sionswerbersanlapgt ,soist ebendieVerleihungeinerKonzessioneine
ErmessenssachederBehörde,diezuprüfenhat ,wemsieeineKonzession
verleiht .DerBerichterstatterschliesstseineAusführungenmitderEr
klärung,dasskeinGrundbestehe,dasGesetzandieKommissionzückzu
verweisen.DerRückverweisungsantragdesAbg.RummelhardtwirdabgelehntDerLandtaggehtåndieSpezialdebatteein.

InderSpezialdebattestelltAbg.RummelhardteineReihevon
Anträgen.Zum§1 ,Absatz2 ,Punkt2beantragter ,dieBetriebe,dieeiner
besonderenbehördlichenBewilligung(Konzession)bedürfenimstabileundWanderbetriebezuteilen .EinAntragdesAbg.Rummelhardtszu§2,
Absatz1gehtdahin,dassvonderAnmeldepflichtsolcheVorträgeausgene
menwerdensollen,dieingeschlossenenVereinsräumenundnurfürVerein
mitgliedergehaltenwerden.Zum§8Absatz2beantragtAbg.Rummelhardt
dassdieAusnahmeauchfürWanderbetriebegeltensoll.Zu§12Absatz3
wirdderAntraggestellt,derTheaterkommissionaucheinenmitdemThea¬
terwesenvertrautenBeamtenderBundespolizeibeizugeben.Zu§3Ab.-¬
satz2stelltAbg.RummelhardtdenAntrag,demGesetzeinzufügen,dass
zurErlaggungderKonzessionauchdieUnbescholtenheitundVerlässich-¬
keitdesKonzessionswerberserforderlichist .

InseinemSchlussworterwidertBerichterstatterPräsident
Dr.DannebergkurzaufdieAusführungendesAbg.Rummelhardt.Dieserzieht
seinenResolutionsantraghinsichtlichderLizenzenzurück.DieAnträge
desAbg.Altwerdenangenommen,diedesAbg.Rummelhardtabgelehntund
dasGesetzinersterundzweiterLesungbeschlossen.

Abg.SchleiferberichtetsoadnnüberdieGesetzesvorl
laseBetraffenddieArmenversorgung .Erweistdaraufhin,dasssowohldie-¬sesGesetzwiedieweiterenGesetzesvorlagendenZweckverfolgenzu
verhindern,dassnachdem.Oktober1928einVakuumaufdenbetreffende:Verwaltungsgebieteneintrete.SolltevonBundeswegen



dieam/1. Oktober1928Gesetze/dieseMaterieregelnzustandekommen,sotreten
die Landesgesetze ,die jetzt beschlossenwerden ,nicht inWirksamkeit.
Abg .Kunschakerklärt zu diesem und zu den weiterenGesetzesvorlagen
derErnstderSachewürdeesgebieten,diein FragekommendenMaterien
in anderer Formals durch ein dreimonatigesProvisoriumzur Lösungzu
bringen .DieprimäreEntscheidunghierüberliegt wohlnicht hier ,sonder
im Nationalrat aber wenndie sozialdemokratische Partei imNationalrat

denWillengezeigthätte ,auf diesenGbieteneine endgiltigeRegelung
herbeizuführen ,so wäre dies ohne Schwherigkeiten möglich gewesen .Die

vorliegendenGesetzesindausgesprocheneVerwaltungsgesetze,diein
derSacheselbstihreBegryndunghaben,dadieVerwaltungnichtzum
Stillstandkommenkann .WennwirzudiesenGesetzendennochnichtstim¬
men ,so zunächst deshalb ,weil uns eine Reihe von Bestimmungen in die - ¬

senGesetzenso zumBeispielbetreffenddasSchubwesenunddieVer¬
hältnisse auf demGebist der Heil -undPflegeansssølten nichtzu¬

Kompetenz¬
treffend erscheinen .Es liegen hier ernste Bedenkenvor derenKorrek¬
turdurchAnträgewirnurdeshalbnichtanstreben,weilessichumPros
visorien handelt .Wirkönnenfür diese Gesetzeaber auchdeshalb

nicht stimmen ,weilwiran der Verwaltung ,der dieseGesetzezudienen
haben ,nibhtbeteiligt sindundauchnichtdie Möglichkeiteineraus¬
reichendenKontrollebesitzen .

Eög.BermannstelltdenAntragdemArtikelIIeinenzweiten
Absatz anzufügen ,wonach Verpflegsgebührenersätze an öffentliche Heil¬

Pflege -Gebär -undIrrenanstalten nur imRahmenderVerpflichtung
des Landesnach demGesetzebetreffend Heil -Pflege - Gebär -undIrren¬
anstaltengeleistetwerden.

DasGesetzwirdmitdiesemAntrageBermannangenommen.
ZuderGesetzesvorlagebetreffendHeil -Pflege -undIrren¬

anstaltenstellt nachdemReferatedesAbg .SchleiferAbg .Bermanneinen
Antragauf Abänderungdes § 1 des Artikels 2 ,wonachdas LandWien
an öffentliche Heil -Pflege -Gebäre oder Irrenanstalten ,die in einem
anderen Bundesland liegen ,uneinbringliche Verpflegsgebühren nachden

gleichenGrundsätzenersetze ,nachdenendasbetreffendeBundesland
uneinbringliche Verpflegsgebühren an derartige öffentliche WienerAn- ¬
stalten ersetzt ,fernereinenAntragauf Abänderungdes§ 3 desArtikels
II wonachdie Errichtung und der Betrieb nichtöffentlicher Heil - Pflege¬

Gebär -undIrrenanstaltenunbeschadender sanitärenAufsichtdesBunder
der Genehmigungder Landesregierungbedürfen .

DasGesetzwirdmitdiesenAnträgenBermanninzweiter
unddritter Lesungangenommen .

Ebensowerden die Gesetzesvorlagen über den Schutzvon
ZiehkindernundunehelichenKindern(BerichterstatterEisinger),betref¬
fend die Abschaffung und die Abschiebung aud Wien in ein anderes Bunde :

land sowie betreffend elektrische Anlagen( Landeselektrizitätswegegeset :

überwelchebeidenletzteren GesetzeAbg .Bermannreferiert ,iners¬
ter und zweiter Lesungangenommen .

SchlussderSitzung21Uhr.
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